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H417b Landwasserstrasse

Regierung genehmigt Umfahrung Schmitten Süd
Die im eng gebauten Strassendorf
lebenden Einwohnerinnen und
Einwohner von Schmitten können
aufatmen. Aufgrund einer umfas-
senden Interessenabwägung ge-
nehmigt die Regierung das Aufla-
geprojekt der Umfahrung Schmit-
ten Süd sowie die Rodung und
die Anpassung des kantonalen
Richtplans. Sie misst der Erhö-
hung der Wohnqualität und der
Aufwertung des inneren Ortsbil-
des grösseres Gewicht bei als
den negativen Einflüssen des
Strassenbauvorhabens.

Seit Jahren empfinden die Schmitt-
ner die Belastung durch den Transit-
verkehr als unzumutbar. In den en-
gen Strassen bilden sich regelmäs-
sig Staus und Gebäude werden be-
schädigt. Die Fussgänger und der
Langsamverkehr müssen sich unge-
schützt auf der Durchgangsstrasse
bewegen.

Bereits in früheren Jahren standen
Umfahrungsvarianten im Norden
und ein Innerortsausbau zur Diskus-

sion. Diese fanden jedoch keine Zu-
stimmung. In der Folge wurde ein
Projekt für eine 2'270 Meter lange
Südumfahrung ausgearbeitet. Diese
verlässt die bestehende Strasse im

Bereich Valtära, durchfährt auf Ter-
rainhöhe die Geländemulde Annawi-
sa bis zum Schmittnerbach und um-
fährt die locker überbaute Siedlung
Osterhubel. Weiter verläuft die Um-

Die enge Dorfdurchfahrt in Schmitten.
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Die Lösung des Verkehrsproblems rückt für das idyllisch gelegene Schmitten in
Griffweite.

fahrung entlang der Geländekante
Guot und steigt anschliessend unter-
halb Parfurgga wieder zur bestehen-
den Landwasserstrasse auf.

Ende 2010 lag das Umfahrungspro-
jekt zusammen mit dem Umweltver-
träglichkeitsbericht, der Anpassung
des kantonalen Richtplans und der
Rodung in der Gemeinde Schmitten
öffentlich auf. In den Stellungnah-
men und Einsprachen kamen ge-
gensätzliche Reaktionen zum Aus-
druck. Rund 65% der stimmberech-
tigten EinwohnerInnen befürworten
in einer Petition die Südumfahrung.
Argumente dagegen waren die Zer-
schneidung der Terrassenlandschaft
und des Erholungsraumes, der nega-
tive Einfluss auf das Orts- und Land-
schaftsbild, die Beeinträchtigung der
Landwirtschaft sowie der Lebensräu-
me verschiedener Tierarten.

Im Umweltverträglichkeitsbericht wer-
den umfangreiche Ersatzmassnah-
men zu Gunsten der Natur und Land-
schaft beschrieben. Im Beurteilungs-
bericht fordert die kantonale Umwelt-
schutzfachstelle bei einer Realisie-
rung des Umfahrungsprojektes zu-
sätzliche, weitergehende Ersatz-
massnahmen. Diese werden im Rah-
men des Ausführungsprojektes ge-
samthaft in einem landschaftspflege-
rischen Begleitplan dargestellt und
entsprechend realisiert. Eine aner-
kannte Umweltbaubegleitung sorgt
für die rechtskonforme Umsetzung
des Bauvorhabens.

Aufgrund der gegensätzlichen Stel-
lungnahmen und Einsprachen führte
die Regierung als Grundlage für den
Genehmigungsentscheid eine um-
fassende Interessensabwägung
durch. Sie ist sich bewusst, dass die
Realisierung des Projektes einen Ein-
griff in die Lebens- und Landschafts-
räume verursacht und demzufolge
die zusätzlichen, von der Umwelt-
schutzfachstelle geforderten Ersatz-
massnahmen zwingend auszuführen
sind. Alles in allem misst die Regie-
rung jedoch der Erhöhung der Wohn-
qualität im Dorfzentrum und der Auf-

wertung des inneren Ortsbildes ein
grösseres Gewicht bei, als den nega-
tiven Einflüssen des Strassenbau-
vorhabens. Gleichzeitig mit der Ge-
nehmigung des Strassenprojektes er-
teilt die Regierung auch die Zustim-
mung zur Rodung und zur Anpas-
sung des kantonalen Richtplans.

Die Gesamtkosten sind mit rund 17
Millionen Franken, zuzüglich der Auf-
wendungen für die Ersatzmassnah-
men veranschlagt. Es wird mit einer
Bauzeit von zwei bis drei Jahren ge-
rechnet.


